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Bebauungsplan der Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz „Erweite-
rung und Änderung Gewerbering“ - Vorentwurf vom September 2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stellungnahme des Sächsischen 
Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) als Träger 
öffentlicher Belange.  
 
Wir weisen darauf hin, dass im LfULG nur die Belange  
 

- Fluglärm 
- Anlagensicherheit / Störfallvorsorge 
- natürliche Radioaktivität 
- Fischartenschutz und Fischerei und 
- Geologie 
 

Gegenstand der Prüfung sind. Die Prüfung weiterer Belange ist auf Grund 
fehlender Zuständigkeit nicht möglich. 
 
Wir haben die Prüfung und Einschätzung u.a. auf der Grundlage des In-
halts der unter den Gliederungspunkten 2.1, 3.1 und 4.1 angegebenen Un-
terlagen vorgenommen: 
 
1  Zusammenfassendes Prüfergebnis 
 
Aus Sicht des LfULG stehen der Planung keine grundsätzlichen Bedenken 
entgegen. 
 
Hinweise zum Radonschutz sind bereits in den Planungsunterlagen enthal-
ten, ergänzend sollten jedoch aufgrund der Lage im Radonvorsorgegebiet 
die zusätzlichen Anforderungen zum Radonschutz beachtet werden (siehe 
Gliederungspunkt 2). 
 
Wir empfehlen im Rahmen der weiteren Planbearbeitung die Hinweise der 
Anlagensicherheit / Störfallvorsorge (siehe Punkt 3) und der Geologie (sie-
he Punkt 4 zu berücksichtigen. 
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Die Belange der Vorsorge vor Fluglärm und es Fischartenschutzes / der Fischerei wer-
den durch die Planung nicht berührt. 
 
 
2  Natürliche Radioaktivität 
2.1  Unterlagen 

 
[1] Kataster für Natürliche Radioaktivität in Sachsen, basierend auf Kenntnissen 

über den Altbergbau, Uranerzbergbau der Wismut und Ergebnissen aus dem 
Projekt „Radiologische Erfassung, Untersuchung und Bewertung bergbaulicher 
Altlasten“ (Altlastenkataster) des Bundesamtes für Strahlenschutz. 

[2] Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strah-
lenschutzgesetz - StrlSchG) vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2021 (BGBl. I S. 1194) geändert wor-
den ist. 

[3] Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung 
(Strahlenschutzverordnung - StrlSchV) vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 
2034, 2036), die zuletzt durch Artikel 83 des Gesetzes vom 10. August 2021 
(BGBl. I S. 3436) geändert worden ist. 

[4] Allgemeinverfügung zur Festlegung von Gebieten zum Schutz vor Radon-222 in 
Innenräumen nach § 121 Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes vom 19. 
November 2020 (SächsABl. S. 1362). 

[5] Schreiben des Büros für Städtebau GmbH Chemnitz vom 21.09.2021 
[6] mit [5] u. a. überreichte Unterlagen: Bebauungsplan „Erweiterung und Änderung 

Gewerbering“ Große Kreisstadt Annaberg-Buchholz, Teil Begründung mit Um-
weltbericht, Planfassung vom September 2021  

 

2.2 Prüfergebnis 
 
Das Plangebiet befindet sich … 
 

- am nördlichen Rand der radioaktiven Verdachtsfläche Nr. 18 (Annaberg-
Buchholz) [1]. Laut Kataster [1] befindet sich ein Objekt (GRS-Nr. 5400) des 
Altbergbaus im Plangebiet, aber gegenwärtig [1] liegen uns keine Anhaltspunkte 
über radiologisch relevante Hinterlassenschaften vor. 

- in einem festgelegten Radonvorsorgegebiet [4]. Aufgrund dessen sind beim 
Neubau von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen, sowie an Arbeitsplätzen in In-
nenräumen zusätzliche Maßnahmen zum Schutz vor Radon einzuplanen. 

 
Zum vorliegenden Vorhaben bestehen derzeit keine Bedenken. Hinweise zum Radon-
schutz sind bereits in den Planungsunterlagen [6] enthalten, ergänzend sollten jedoch 
aufgrund der Lage im Radonvorsorgegebiet [4] die zusätzlichen Anforderungen zum 
Radonschutz beachtet werden. 
 
2.3  Zusätzliche Anforderungen zum Radonschutz 
 
Mit Inkrafttreten am 31.12.2020 wurden per Allgemeinverfügung [4] Gebiete nach § 121 
Abs. 1 Satz 1 Strahlenschutzgesetz [2] festgelegt. Für diese sogenannten Radonvor-
sorgegebiete wird erwartet, dass die über das Jahr gemittelte Radon-222-



 

 

 

Seite 3 von 5 

Aktivitätskonzentration in der Luft in einer beträchtlichen Zahl von Gebäuden mit Auf-
enthaltsräumen oder Arbeitsplätzen den Referenzwert von 300 Bq/m³ überschreitet. In 
diesen Gebieten sind besondere Anforderungen an den Schutz vor Radon zu erfüllen. 
Die Allgemeinverfügung sowie alle weiterführenden Informationen sind unter 
www.radon.sachsen.de nachzulesen. 

 
In einem Radonvorsorgegebiet [4] sind beim Neubau von Gebäuden mit Aufenthalts-
räumen oder Arbeitsplätzen neben der fachgerechten Ausführung der Maßnahmen 
hinsichtlich des Feuchteschutzes nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
ein zusätzlicher Radonschutz einzuplanen und eine der folgenden Möglichkeiten nach 
§ 154 StrlSchV [3] durchzuführen: 
 
1. Verringerung der Radon-222-Konzentration unter dem Gebäude, oder 
2. gezielte Beeinflussung der Luftdruckdifferenz zwischen Gebäudeinnerem und Bo-

denluft an der Außenseite von Wänden und Böden mit Erdkontakt, oder 
3. Begrenzung der Rissbildung an Wänden und Böden mit Erdkontakt und Auswahl 

diffusionshemmender Betonsorten mit der erforderlichen Dicke der Bauteile, oder 
4. Absaugung von Radon an Randfugen oder unter Abdichtungen, oder 
5. Einsatz diffusionshemmender, konvektionsdicht verarbeiteter Materialien oder Kon-

struktionen. 
 
2.4  Anforderungen zum Radonschutz am Arbeitsplatz 
 
Das Strahlenschutzgesetz [2] verpflichtet die Verantwortlichen für Arbeitsplätze zu ei-
ner 12-monatigen Messung der Radon-222-Aktivitätskonzentration, wenn sich die Ar-
beitsplätze in einem Keller oder Erdgeschoss von Gebäuden in Radonvorsorgebieten 
befinden.  
 
Die Messpflicht beginnt, sobald eine Betätigung an einem Arbeitsplatz in einem Keller 
oder Erdgeschoss in Gebäuden in festgelegten Radonvorsorgegebieten aufgenommen 
wird und ist innerhalb von 18 Monaten abzuschließen. 
 
Wird an einem Arbeitsplatz eine Überschreitung des Referenzwertes von 300 Bq/m³ 
festgestellt, sind Maßnahmen zur Reduzierung der Radonwerte zu ergreifen und durch 
eine wiederholte Messung auf ihren Erfolg zu kontrollieren. Diese Messung muss in-
nerhalb von 30 Monaten nach Bekanntwerden der Referenzwertüberschreitung erfolgt 
sein. 
Wird danach weiterhin der Referenzwert überschritten, sind die betroffenen Arbeitsplät-
ze beim Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), Referat 54 - 
Strahlenschutz - Altlasten, Radon, Notfallschutz anzumelden.  
 
Alle weiterführenden Informationen sind unter www.radon.sachsen.de bzw. 
https://www.strahlenschutz.sachsen.de/radon-an-arbeitsplaetzen-in-innenraeumen-
30730.html nachzulesen. Des Weiteren informiert ein Faltblatt Arbeitsplatzverantwortli-
che über die Pflichten zum Schutz vor Radon an Arbeitsplätzen in Innenräumen und 
welches Vorgehen dabei zu beachten ist 
(https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/36105). 
 
Bei Fragen zum Schutz vor Radon an Arbeitsplätzen wenden Sie sich bitte an das 
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) 

http://www.radon.sachsen.de/
http://www.radon.sachsen.de/
https://www.strahlenschutz.sachsen.de/radon-an-arbeitsplaetzen-in-innenraeumen-30730.html
https://www.strahlenschutz.sachsen.de/radon-an-arbeitsplaetzen-in-innenraeumen-30730.html
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/36105
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Referat 54: Strahlenschutz - Altlasten, Radon, Notfallschutz: 

 Söbrigener Straße 3a, 01326 Dresden Pillnitz 

 Telefon:  (0351) 2612-5414 
Telefax:  (0351) 2612-5399 
E-Mail:  jeanette.honolka@smekul.sachsen.de  
Internet:  www.lfulg.sachsen.de 

 
 
3  Anlagensicherheit / Störfallvorsorge 
3.1  Unterlagen 
 
[1] Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-

gungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge - Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der jeweils aktuellen Fassung 

[2] 12. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes - 
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) in der jeweils aktuellen Fassung 

[3] EU-Richtlinie 2012/18/EG 
[4] KAS-18, Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen nach der 

Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der Bauleitpla-
nung - Umsetzung § 50 BImSchG, 2. überarbeitete Fassung (Nov. 2010) 
(www.kas-bmu.de/publikationen/kas_pub.htm) 

[5] Gutachten im Auftrag der KAS zu Festsetzungsmöglichkeiten für die Umsetzung 
von Abstandsempfehlungen (www.kas-bmu.de/publikationen/andere_pub.htm) 

 
3.2  Prüfergebnis 
 
Aus Sicht der Anlagensicherheit / Störfallvorsorge stehen der Planung keine Bedenken 
entgegen. Wir empfehlen die nachfolgenden Hinweise im Rahmen der weiteren Plan-
bearbeitung zu berücksichtigen. 
 
3.3  Hinweise 
 
Der Bebauungsplan weist ein Gewerbegebiet aus. Damit könnte sich auch ein Betrieb 
ansiedeln, der der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) [2] unterliegt. Zum Schutz der 
Bevölkerung und zu folgenden Einrichtungen und Flächen gemäß EU-Richtlinie 
2012/18/EG (SEVESO-III-Richtlinie) [3] und § 3 (5c) i.V.m. 50 BImSchG [1] ist deshalb 
ein angemessener Sicherheitsabstand zu wahren: 
 
• Wohngebiete 
• öffentlich genutzte Gebäude und Gebiete,  
• Verkehrswege 
• Freizeitgebiete 
• wertvolle, sensible Naturschutzgebiete 
 
Die Zulässigkeit einer Betriebsansiedlung ist in dem eventuell durchzuführenden Ge-
nehmigungsverfahren nach BImSchG [1, 4, 5] zu prüfen. 
 
 

mailto:jeanette.honolka@smekul.sachsen.de
http://www.lfulg.sachsen.de/
http://www.kas-bmu.de/publikationen/kas_pub.htm
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4  Geologie 
4.1   Verwendete Unterlagen 
 
[1] Anschreiben Büro für Städtebau GmbH Chemnitz aus Chemnitz, Herr Bothe zu 

o. g. Vorhaben vom 21.09.2021 mit digitalen Unterlagen [2] 
[2] Große Kreisstadt Annaberg-Buchholz: Vorentwurf Bebauungsplan „Erweiterung 

und Änderung Gewerbering“ bestehend aus Planzeichnung, Textlichen Festset-
zungen, Begründung mit Umweltbericht, aufgestellt durch Büro für Städtebau 
GmbH aus Chemnitz; 09/2021 

[3]  Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie: geologische 
Karten und Datenbanken des Staatlichen Geologischen Dienstes  

 
4.2  Prüfergebnis 
 
Aus geologischer Sicht bestehen zum derzeitigen Kenntnisstand keine Bedenken zur 
o.g. Planung. 
 
Zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der strategischen Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB ergeben sich unter geologischen Aspekten keine speziellen 
Anregungen bzw. Anforderungen. 
 
Die in [2] /Begründung und Umweltbericht dargestellten geologischen Sachverhalte 
werden fachlich befürwortet. Derzeit ergeben sich zum Planungsstand keine Hinweise. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. 
Rainer Clausnitzer 
Sachbearbeiter Grundsatzangelegenheiten  
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 


